
Zustimmungserklärung 
zur Ausstellung eines Kinderreisepasses, Reisepasses oder Personalausweises 

 
 

Wichtig! 

Legen Sie bitte zusammen mit dieser Zustimmungserklärung Ihre amtlichen  

Lichtbildausweise zur Einsichtnahme und die Geburtsurkunde des Kindes vor! 

 

 
 
Als gesetzlicher Vertreter stimmen wir zu, dass für unser nachstehend genanntes Kind ein  

Kinderreisepass, ein Reisepass oder Personalausweis ausgestellt wird. 
 
Familienname 
 
 
 
 

Vorname 

Geburtsdatum/-ort 
 
 
 
 

Anschrift 

 
 
 
Datum 

 
 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: 

 

     � 

 
(Vater) 

 

     � 

 
(Mutter) 

 
 
Die gesetzliche Vertretung eines Kindes üben die Eltern gemeinsam aus. Zur Ausstellung eines 
Kinderreisepasses bzw. eines Reisepasses für einen Minderjährigen oder bei der Ausstellung 
eines Personalausweises für Jugendliche unter 16 Jahre ist daher die Zustimmung beider Eltern-
teile erforderlich. 
 
Ist ein Elternteil verstorben, ist eine Sterbeurkunde vorzulegen. 
 
Ist ein Elternteil allein sorgeberechtigt, ist ein Sorgerechtsbeschluss des Amtsgerichts (Familien-
gericht) vorzulegen. 
 
Für Kinder, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, ist ein Personalausweis auszustellen. Es wird 
ein aktuelles Passfoto, egal wie alt Ihr Kind ist, benötigt. Sobald Ihr Kind schreiben kann (ab Schulal-
ter), soll es im Bürgerbüro den Antrag unterschreiben. Weiterhin benötigen wir die Körpergröße und 
die Augenfarbe des Kindes. 
 
Hinweis:  
Informationen zu den einzelnen Einreisebestimmungen erhalten Sie bei einem Reisebüro. 
 


